
Abteilung Breitensport    
Einzelwettschiessen Gewehr 300m 
(EWS-G300) 
 

Ausführungsbestimmungen für die Vereine des 
ZHSV 
Ausgabe 2025 
______________________________________________________________________ 
 
In Ergänzung zum Reglement EWS-G300, Reg.-Nr. 3.60.01d, Ausgabe 2022, und AFB SSV 
3.60.02d Ausgabe 2023 erlässt die Abteilung Breitensport ZHSV die folgenden 
Ausführungsbestimmungen. 
 
1.  Grundlagen 
- Regeln für das sportliche Schiessen (RSpS) des Schweizer Schiesssportverbandes (SSV). 
- Ausführungsbestimmungen (AFB) für die Teilnahmeberechtigung von ausländischen 
  Staatsangehörigen an Wettkämpfe des SSV. 
- AFB für das Schiessen von Junioren Kategorie U21. 
 
2.  Anmeldung  
 
2.1  Wettkampfchef 
Jean-Pierre Brägger, Neuwiesenstrasse 21, 8604 Volketswil 
Telefon P: 079 507 98 31  Mail: schiessen.bjp@gmx.ch / admin.schiessen@gao.ch 
 
Die Administration erfolgt über das Schützenportal, allfällige zusätzliche Korrespondenz ist 
an den Wettkampfchef zu richten. 
 
2.2  Schiessanlage 
Die Schiessanlage kann frei gewählt werden. 
Die Anlage muss jedoch den Vorschriften des G300-Schiessens entsprechen und 
abgenommen sein. 
 
3. Materialbestellung 
Die Vereine bestellen die Standblätter neu über das Schützenportal ZHSV, Rubrik 
«Standstiche» und drucken diese dann selbst aus. 
 
3.1  Teilnahmeberechtigung: 
Es sind nur lizenzierte Mitglieder eines Vereins, der dem ZHSV angehört, 
teilnahmeberechtigt.  
 
4. Kosten 
Pro Doppel je CHF 13.00 (ohne Munition). 
Wovon CHF 6.50 dem SSV, CHF 1.00 dem ZHSV und CHF 5.50 dem durchführenden 
Vereinen zusteht. 
 
5. Schiessprogramm 
Im gleichen Jahr darf ein Schütze jedes der drei EWS-Wettkampfprogramme 
Gewehr 300m nur je einmal schiessen. 
 
Stellungen:  Freie Waffen nicht liegend 
 Standardgewehr liegend frei 
 Karabiner liegend frei, liegend aufgelegt, 
 oder ab Zweibeinstütze 
Sturmgewehre, Alle  ab Zweibeinstütze 
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Altersausgleich:  Veteranen dürfen mit der Freien Waffe liegend frei schiessen. 
 Seniorveteranen dürfen mit dem Freien Waffe oder dem 
 Standardgewehr liegend aufgelegt schiessen. 
 
Probeschüsse:           Probeschüsse sind vor Beginn des Programms gestattet. 
 
Programm 300 A alle Sportgeräte 
Scheibe:   A10 
Schussfolge:   20 Schuss Einzel 
 
Programm 300 D+E  alle Sturmgewehre und Karabiner (gemäss Hilfsmittelverzeichnis) 
Scheibe:   A10 
Schussfolge:   15 Schuss 

10 Schuss Einzel und 5 Schuss Serie ohne Zeitlimite am Schluss 
gezeigt. 

 
6. Auszeichnungslimiten 
Auszeichnungen (Kranzabzeichen / Kranzkarten) werden für folgende Resultate abgegeben; 
Abgegebene Auszeichnungen werden nicht umgetauscht. 
 

Programm 300m / A E/S U21+V U17+SV 

Freie Waffen Standardgewehr 184 180 177 

Stgw 57-03, Karabiner 174 170 167 

Stgw 90 168 164 161 

Stgw 57-02 162 158 155 

 

Programm 300m D + E E/S U21+V U17+SV 

Stgw 57-03, Karabiner 130 127 125 

Stgw 90 126 123 121 

Stgw 57-02 122 119 117 

 
6.1  Auszeichnungen 
Nach der Kontrolle der Resultatmeldungen im Schützenportal versendet der Funktionär 
EWS-G300 die Abzeichen und Kranzkarten an die Vereine. 
 
7.  Schiessdaten 
Das EWS kann bis 21. September 2025 geschossen werden. 
 
8.  Abrechnung 
Die Vereinsverantwortlichen müssen die Resultate und Materialabrechnung bis spätestens 
30.09.2025, 24.00 Uhr über das Schützenportal ZHSV «Standstiche» erfasst und 
abgeschlossen haben. 
Verrechnet werden nur Standblätter, bei denen Resultate erfasst wurden. 
Alle Standblätter (verbrauchte, verschriebene und leere) sind vom Vereinsfunktionär, für eine 
allfällige Kontrolle durch den Wettkampfchef, 12 Monate aufzubewahren. 
Es müssen keine Standblätter dem Funktionär EWS-G300 retourniert werden. 
 
9. Allgemeine Bestimmungen 
Die Programme des EWS G300 können mit den kantonalen Vorrunden der 
Gruppenmeisterschaft kombiniert werden. Vor Aufnahme des Wettkampfes muss der 
Schütze melden, dass er beide Programme kombinieren will.  
Es muss das Standblatt der Gruppenmeisterschaft bedruckt werden.  
Das EWS-Standblatt muss mit der Bemerkung „kombiniert mit der GM-Vorrunde“ an das 
GM-Standblatt geheftet werden. 
 



10.  Schlussbestimmungen 
Diese AFB ersetzen alle bisherigen Ausführungen. Sie wurden von der Abteilung 
Breitensport am 01.03.2025 genehmigt und treten sofort in Kraft. 
 
 
Volketswil, 01.03.2025 Zürcher Schiesssportverband ZHSV 
 
 Ressortleiter  Funktionär 
 Gewehr  EWS-G300 
 
 
 Martin Götz  J. Brägger 


